
3. ANZAHL DER SITZPLÄTZE

Diese Fahrzeuge müssen mindestens 4 Sitzplätze 
aufweisen, die den für Tourenwagen (Gr. A) festge-
legten Abmessungen entsprechen.

4. ERLAUBTE ODER VORGESCHRIEBENE ÄNDERUN-

GEN UND EINBAUTEN

Alle nicht ausdrücklich durch das vorliegende Reg-
lement erlaubten Änderungen sind verboten.
Es dürfen lediglich Arbeiten durchgeführt werden, 
die zum normalen Unterhalt des Wagens gehören 
oder dem Ersetzen von durch Verschleiß oder Un-
fall schadhaft gewordenen Teilen dienen. Ände-
rungen und Einbauten dürfen nur innerhalb des 
nachfolgend bestimmten Rahmen durchgeführt 
werden. Über diese erlaubten Änderungen hinaus 
dürfen durch Verschleiß oder Unfall schadhaft ge-
wordene Teile nur durch identische Originalteile 
ersetzt werden.
Die Fahrzeuge müssen in allen Punkten serienmä-
ßig und anhand der Angaben des Homologations-
blattes identifizierbar sein.

5. MINDESTGEWICHT

5.1 Die Fahrzeuge müssen das in der Grundhomologa-
tion angegebene Mindestgewicht aufweisen. 
Mindestgewicht ist das tatsächliche Gewicht des 
leeren Fahrzeuges (ohne Personen oder Gepäck an 
Bord), ohne Werkzeuge und Wagenheber und mit 
maximal einem (1) Ersatzrad.
Wenn zwei Ersatzräder an Bord mitgeführt wer-
den, muss das zweite Ersatzrad vor der Wiegung 
entfernt werden.
Alle Flüssigkeitsbehälter (Schmierung, Kühlung, 
Bremsen, Heizung – wenn vorhanden) müssen auf 
dem vom Hersteller vorgesehenen, normalen Füll-
stand sein. Ausgenommen hiervon sind die Behäl-
ter für Scheiben- oder Scheinwerferwaschanlage, 
für Bremsenkühlung, für Kraftstoff und für Wasse-
reinspritzung, die leer sein müssen.
Zusätzliche Scheinwerfer, die nicht im Homolo-
gationsblatt erscheinen, müssen vor dem Wiegen 
entfernt werden.

1. DEFINITION

Großserien-Produktions-Tourenwagen

2. HOMOLOGATION

Diese Fahrzeuge müssen in mindestens 2500 iden-
tischen Exemplaren in 12 aufeinanderfolgenden 
Monaten hergestellt und von der FISA/FIA in Grup-
pe A homologiert worden sein.
Liefervarianten (VF) welche in der Gruppe A homo-
logiert sind, sind auch in der Gruppe N gültig.
Für die Fahrzeuge der Gruppe N sind alle Produkti-
onsvarianten (VP) zulässig.
Die Ausstattungsvarianten (VO) des Homologati-
onsblattes der Gruppe A gelten nicht für die Grup-
pe N, außer wenn sie sich auf folgendes beziehen:
– Motor-Schwungrad mit dem selben Durchmes-

ser und dem selben Gewicht wie das Originalteil, 
und zwar nur dann, wenn das Original-Schwung
rad aus zwei Teilen gefertigt ist,

– Schwungrad für automatisches Getriebe,
– Kraftstoffbehälter,
– automatisches Getriebe,
– Schiebedach/Sonnendach, (inkl. Sonnendächer 

mit Klappe),
– Überrollkäfig,
– Überrollvorrichtung,
– Sitzhalterungen und -befestigungen,
– Befestigungspunkte für Sicherheitsgurte,
– 2/4 Tür-Versionen.
Super-Produktions-Ausstattungsvarianten (SP) sind 
für Gruppe-N-Fahrzeuge nicht zulässig.
Die speziellen Ausstattungsvarianten (VO) der 
Gruppe N dürfen verwendet werden.
Die Benutzung von Kraftstoffbehältern, die als VO 
im Homologationsblatt der Gruppe A homologiert 
sind, muss unter den in Artikel 5.9.2 des Gruppe A-
Reglements und Art. 254-6.8 vorgesehenen Bedin-
gungen erfolgen.
In Gruppe A homologierte Evolutionen (ET), Kit-
Varianten (VK) und Sportevolutionen (ES) sind 
nicht in der Gruppe N gültig. Dennoch sind Typ-
Evolutionen (ET) und Sportevolutionen (ES), die ab 
dem 1. 1. 1997 in der Gruppe A homologiert, auch 
in Gruppe N gültig.

Art. 254 – 2010
Besondere Bestimmungen für die Produktionswagen

(Gruppe N)*
(Stand: 23. 11. 2009, inkl. Bull. 424)

* s.a. „Allgemeine Bestimmungen, Definitionen und Klarstellungen zu technischen Reglements“ im blauen Teil
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tungsvariante (VO) homologierten elektroni-
schen Steuergerät zulässig.

– Jegliches Datenaufzeichnungssystem ist ver-
boten, wenn es nicht zur homologierten Aus-
rüstung des Fahrzeugs gehört. Lediglich das im 
Serienfahrzeug eingebaute Datenaufzeichnungs-
system darf verwendet werden. Es darf aber kei-
nesfalls verändert werden oder zusätzliche Daten 
aufzeichnen.
Es sind ausschließlich Sensoren für folgende 
Parameter erlaubt: Wassertemperatur, Öltempe-
ratur, Öldruck und Motordrehzahl. Jeder dieser 
Sensoren darf zu einer oder mehreren optischen 
Anzeigen (Displays) (mit der Möglichkeit der 
Datenaufzeichnung) nur durch einen Strang ver-
bunden werden, der vollständig unabhängig von 
allen anderen Leitungen ist.

– Kühlung: Das Thermostat ist freigestellt, ebenso 
das Kontrollsystem und die Temperatur, die den 
Ventilator einschaltet. Das Verschlusssystem des 
Kühlers ist freigestellt.

– Vergaser: Das Originalsystem muss beibehalten 
werden.
Bauteile des Vergasers, welche die Kraftstoffmen-
ge, die dem Brennraum zugeführt wird, regulie-
ren, dürfen verändert werden, solange sie keinen 
Einfluss auf die zugeführte Luftmenge haben.
Luftfiltereinsätze dürfen durch andere Einsätze 
ersetzt werden, die dem originalen Filtereinsatz 
entsprechen.

– Einspritzanlage: Das Originalsystem muss beibe-
halten werden.
Bauteile des Einspritzsystems, die sich in Strom-
richtung hinter der Luftmesseinrichtung befinden 
und die die Kraftstoffmenge, die dem Brennraum 
zugeführt wird, regulieren, dürfen verändert wer-
den, solange sie keinen Einfluss auf die zugeführ-
te Luftmenge haben.

   Sie dürfen jedoch nicht ersetzt werden.
Die elektronische Steuereinheit der Einspritzanla-
ge ist freigestellt.
„Inputs“ der elektronischen Steuereinheit (Senso-
ren, Schalter etc.), einschließlich ihrer Funktionen, 
müssen serienmäßig bleiben.
Es ist verboten, am ursprünglichen Kabelbaum 
zwischen dem elektronischen Steuergerät und 
einem Sensor und/oder Schalter einen Schalter 
hinzuzufügen.
„Outputs“ der elektronischen Steuereinheit müs-
sen ihre Originalfunktion gemäß dem Homologa-
tionsblatt beibehalten.
Wenn ein Modell mit einem multiplexen Strom-
kreis ausgestattet ist, ist die Verwendung eines 
Kabelbaums zusammen mit einem als Ausstat-

5.2 Nur für Rallyes: Das Mindestgewicht des Fahrzeugs 
(unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 
Artikel 5.1) mit Teambesatzung (Fahrer + Beifahrer 
+ vollständige Ausrüstung des Fahrers und des 
Beifahrers) ist: das in Artikel 5.1 beschriebene Min-
destgewicht + 150 kg. Außerdem muss auch das in 
Artikel 5.1 beschriebene Gewicht eingehalten wer-
den.

6.

6.1 Motor

– Motorabdeckungen aus Plastikmaterial, welche 
dem Zweck der Abdeckung mechanischer Bau-
teile im Motorraum dienen, dürfen entfernt wer-
den, wenn diese nur eine ästhetische Funktion 
haben.

– Es ist erlaubt, unter der Motorhaube befindliches 
Geräuschdämmmaterial und Verkleidungen zu 
entfernen, welches von außen nicht sichtbar 
sind.

– Es ist erlaubt, den Gaszug zu verdoppeln oder 
durch einen anderen beliebigen zu ersetzen. 
Dieser Ersatzgaszug muss ein Sicherheitsteil sein, 
das heißt, er muss parallel zum Seriengaszug ein-
gebaut werden.
Falls das Fahrzeug mit einer motorangetriebenen 
Drosselklappe ausgestattet ist, kann diese durch 
ein Drosselklappensystem mit mechanischer Be-
tätigung, welches in Gruppe N homologiert ist, 
ersetzt werden. 

– Die Schrauben und Bolzen dürfen geändert wer-
den, vorausgesetzt die neuen Teile bestehen aus 
eisenhaltigem Material.

– Zündung: Fabrikat und Typ der Zündkerzen, 
Drehzahlbegrenzer und Hochspannungskabel 
sind freigestellt.
Die elektronische Steuereinheit und die Zünd-
komponenten in der elektronischen Steuerein-
heit sind freigestellt, das System muss jedoch 
komplett austauschbar mit der serienmäßigen 
Einheit sein.
Der ursprüngliche Kabelbaum muss beibehalten 
werden und darf nicht verändert werden. Sen-
soren und Schalter auf der „Input“-Seite müssen 
serienmäßig sein, ebenso ihre Funktion.
Es dürfen keine Sensoren hinzugefügt werden 
und sei es auch nur zur Datenaufzeichnung.
Es ist verboten, am ursprünglichen Kabelbaum 
zwischen dem elektronischen Steuergerät und 
einem Sensor und/oder Schalter einen Schalter 
hinzuzufügen.
Wenn ein Modell mit einem multiplexen Strom-
kreis ausgestattet ist, ist die Verwendung eines 
Kabelbaums zusammen mit einem als Ausstat-
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Für Fahrzeuge mit Turbolader ist es zulässig, 
die Abgasanlage vom Befestigungsflansch des 
Turbolader-Ausgangs an zu verändern, wobei 
der maximale Querschnitt des geänderten Roh-
res dem Durchmesser des Rohres entsprechen 
muss, welches zum ersten serienmäßigen Schall-
dämpfer führt. Das Verbindungsstück zwischen 
Turbolader-Ausgangs-Befestigungsflansch und 
dem Abgasrohr darf konisch ausgeführt sein.
Sollten im ersten Schalldämpfer zwei Einlässe 
existieren, muss der Querschnitt der geänderten 
Anlage kleiner oder gleich dem Gesamtquer-
schnitt der beiden Einlässe sein.
Nur ein Rohr darf am Auslass vorhanden sein, so-
fern nicht das Originalteil benutzt wird.
Der Auslass muss an der gleichen Stelle liegen wie 
der des Serienabgassystems.
Diese Freiheiten dürfen keine Veränderungen 
am Fahrgestell nach sich ziehen und müssen die 
Vorschriften hinsichtlich Geräuschbegrenzung 
des Landes respektieren, in der die Veranstaltung 
stattfindet.
Zusätzliche Teile zur Befestigung des Auspuffs 
sind erlaubt.
Ein Schalldämpfer ist ein Teil des Abgassystems, 
das den Abgasgeräuschpegel des Fahrzeuges 
mindern muss.
Der Durchmesser des Schalldämpfers muss min-
destens 170 % des Durchmessers des Einlassroh-
res betragen und muss schalldämmendes Mate-
rial enthalten. Das schalldämmende Material darf 
aus einem zu 45 % perforierten Rohr oder aus 
einer synthetischen Packung bestehen.
Die Länge des Schalldämpfers muss zwischen 
dem 3- bis 8-fachen des Einlassdurchmessers be-
tragen.
Der Schalldämpfer darf als Serienteil an ein Rohr 
geschweißt sein, aber das Rohr wird nicht als Teil 
des Schalldämpfers betrachtet.
Der Katalysator wird als Schalldämpfer angese-
hen und darf versetzt werden.
Falls der Katalysator direkt am Auslasskrümmer 
befestigt ist, kann er durch ein konisches Teil der 
gleichen Länge und mit dem gleichen Einlass- 
und Auslassdurchmesser ersetzt werden. Die da-
nach folgende Abgasanlage ist freigestellt, wobei 
der Rohrdurchmesser nicht größer sein darf als 
der Durchmesser an der Katalysator-Auslassseite.

tungsvariante (VO) homologierten elektroni-
schen Steuergerät zulässig.
Es muss sichergestellt werden, dass die Sensoren 
bei einem Fahrzeug, welches mit einem multiple-
xen Stromkreis ausgestattet ist, mit dem homolo-
gierten Kabelbaum beibehalten werden können.
Die Einspritzdüsen dürfen modifiziert oder ersetzt 
werden, um deren Durchflussrate zu ändern, je-
doch dürfen dadurch ihr Arbeitsprinzip oder ihre 
Befestigungen nicht geändert werden.
Die Kraftstoff-Verteilerleiste kann durch eine 
andere Verteilerleiste freier Gestaltung, ersetzt 
werden, welche jedoch mit Schraubanschlüssen 
für die Leitungen und dem Kraftstoffdruckregler 
versehen sein muss, unter der Bedingung, dass 
die Montage der Einspritzdüsen mit der origina-
len identisch ist.
Luftfiltereinsätze dürfen durch andere Einsätze 
ersetzt werden, die dem originalen Filtereinsatz 
entsprechen.

– Schmierung: Das Anbringen von Ölleitblechen in 
der Ölwanne ist erlaubt.
Ersatz-Ölfiltereinsätze: dürfen durch andere Ein-
sätze ersetzt werden, die dem originalen Filter-
einsatz entsprechen.
Für Turbo-Motoren ist es zulässig, die Schmieröl-
leitungen des Turboladers durch Leitungen ge-
mäß Art. 253-3.2 zu ersetzen.
Diese Leitungen dürfen auch mit Schnellver-
schlüssen versehen sein.

– Motor- und Getriebeaufhängung: Die Motorund 
Getriebeaufhängung müssen original oder ho-
mologiert sein.
Wenn die Aufhängungen original sind, ist das Ma-
terial des elastischen Teils freigestellt.

– Abgasanlage:
Es ist erlaubt:

– entweder die Innenteile des/der ursprünglichen 
Schalldämpfer zu entfernen,

– oder das Abgassystem vom ersten Schalldämp-
fer bis zum Abgasaustritt zu ändern, wobei der 
äußere Durchmesser der Leitung/en derjenigen 
des Rohres entsprechen muss, das stromaufwärts 
vor dem ersten Schalldämpfer liegt. (siehe Zeich-
nung 254-3 und Position 328p bzw. für nach dem 
01.01.2010 homologierte Fahrzeuge: Art. 328o im
Gruppe N-Homologationsblatt).
Falls das originale Rohr Stromabwärts des ersten 
Schalldämpfers ein Doppelrohr sein sollte, so darf 
der max. Außendurchmesser des neuen Rohres 
einer Sektion/Fläche der beiden Rohre entspre-
chen.
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Die Befestigung des Luftbegrenzers am Turbolader 
muss so durchgeführt werden, dass zwei Schrau-
ben komplett vom Kompressorgehäuse oder vom 
Luftbegrenzer entfernt werden müssen, um den 
Luftbegrenzer vom Kompressor zu entfernen.
Eine Befestigung mit einer Nadel- bzw. Maden-
schraube ist nicht zulässig. 
Ausschließlich zum Zwecke der Montage des Luft-
begrenzers ist es erlaubt, Material am Kompressor-
gehäuse zu entfernen oder hinzuzufügen.
Die Köpfe der Schrauben müssen gebohrt sein, so 
dass eine Verplombung möglich ist.
Der Luftbegrenzer muss aus einem einzigen Mate-
rial gefertigt sein und darf ausschließlich zum Zwe-
cke der Befestigung und Verplombung gebohrt 
sein. Die Anbringung muss möglich sein zwischen 
den Befestigungsschrauben, zwischen dem Luftbe-
grenzer (oder der Befestigung Luftbegrenzer/Kom-
pressorgehäuse), dem Kompressorgehäuse(oder 
der Gehäuse/Flansch-Befestigung) und dem Tur-
binengehäuse (oder der Gehäuse/Flansch-Befesti-
gung) (siehe Zeichnung 254-4).

Falls der Katalysator ein integriertes Teil des Aus-
lasskrümmers ist, so darf nur das Innenteil des 
Katalysators (Matrix) entfernt werden.
Eine Lambdasonde darf nur dann entfernt wer-
den, wenn diese ein freies Teil der Abgasanlage 
ist.

– Zylinderkopfdichtung: das Material ist freige-
stellt, nicht jedoch die Dicke.

– Geschwindigkeitsregler (Tempomat usw.): Der 
Geschwindigkeitsregler darf stillgelegt werden.

– Nur in Rallyes:

   Die Zylinderzahl ist auf 6 begrenzt.
Der Hubraum für Saugmotoren ist wie folgt limi-
tiert:

a) Saugmotoren
– maximal 3 Liter für Motoren mit zwei Ventilen pro 

Zylinder
– maximal 2,5 Liter für Motoren mit mehr als zwei 

Ventilen pro Zylinder.
b) Aufgeladene Motoren
Der effektive Hubraum für aufgeladene Motoren 
ist auf max. 2500 ccm begrenzt.
Das Aufladesystem muss mit dem des homologier-
ten Motors übereinstimmen.
Alle Fahrzeuge mit aufgeladenen Motoren müssen 
mit einem Luftbegrenzer versehen sein, der am 
Kompressorgehäuse befestigt ist.
Dieser Luftbegrenzer, der für Rallyes vorgeschrie-
ben ist, ist für andere Veranstaltungen nicht ver-
boten, wenn ein Bewerber beschließt, diesen zu 
verwenden.
DMSB-Hinweis: Die Luftbegrenzer sind bei der Berg-
EM nicht mehr vorgeschrieben.
Die gesamte Luft, die zur Versorgung des Motors 
notwendig ist, muss durch diesen Luftbegrenzer 
geführt werden, der den nachfolgenden Bestim-
mungen entsprechen muss:
Der innere Durchmesser des Lufteinlasses des 
Kompressors darf maximal 33 mm betragen. Er 
muss über eine Mindestdistanz von 3 mm auf-
rechterhalten sein, gemessen stromabwärts von 
einer Ebene senkrecht zur Symmetrieachse, die 
sich maximal 50 mm stromaufwärts zu einer Ebene 
durch die äußere obere Kante (stromaufwärts) der 
Kompressorschaufeln befinden muss (siehe Zeich-
nung 254-4).
Der Durchmesser muss jederzeit eingehalten 
werden, unabhängig von den Temperaturbedin-
gungen.
Der äußere Durchmesser des Luftbegrenzers muss 
an seinem engsten Punkt unter 39 mm  liegen. 
Dieser Wert muss über eine Distanz von 5 mm auf 
jeder Seite eingehalten werden.

1 - Bohrung für Luftbegrenzer oder Luftbegrenzer/Kompressorgehäuse

2 - Bohrung für Kompressorgehäuse oder Gehäuse/Flansch

3 - Bohrung für Turbinengehäuse oder Gehäuse/Flansch

Zeichnung 254-4
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werden, aber es ist nicht zulässig, ein weiteres Dif-
ferential hinzuzufügen.
Falls das Fahrzeug serienmäßig mit einem elekt-
ronisch gesteuerten Differenzial ausgestattet ist, 
ist die elektronische Steuereinheit freigestellt; das 
System muss jedoch komplett austauschbar mit 
der serienmäßigen Einheit sein (dies bedeutet, das 
Differenzial muss auch dann funktionieren, wenn 
die Steuereinheit durch die serienmäßige Einheit 
ersetzt wird).
Sensoren und Schalter auf der „Input“-Seite dürfen 
nicht geändert werden; auch nicht deren Funkti-
on.
Es dürfen keine Sensoren hinzugefügt werden; 
auch nicht zur Datenspeicherung. Der Kabelbaum 
darf nicht modifiziert werden.

6.2.4 Halbwellen:
Diese müssen original oder als Ausstattungsvarian-
te (VO) homologiert sein.

6.3 Radaufhängung
Die Veränderung der Feder- und Dämpfereinstel-
lungen vom Fahrgastraum aus ist verboten.
Die Verstärkung der Bauteile der Radaufhängung 
(mit Ausnahme von Streben der Überrollvorrich-
tung)und ihrer Befestigungspunkte ist durch Hin-
zufügen von Material erlaubt. Die Verstärkungen 
der Radaufhängung dürfen keine hohlen Quer-
schnitte erzeugen und zwei einzelne Teile nicht so 
zusammenfügen, dass sie ein einziges bilden.
– Federn:

Die Federsitze dürfen verstellbar sein, wenn die 
Verstelleinheit ein Teil des Federsitzes ist und von 
dem Radaufhängungsteil bzw. von der Karosse-
rie getrennt ist (der Federsitz darf entfernt wer-
den).

– Schraubenfedern:
Die Länge, die Anzahl der Windungen, der Durch-
messer des Drahtes, der äußere Durchmesser, 
der Federtyp (progressiv oder nicht) und die 
Form des Federsitzes sind freigestellt.
Die Anzahl der Federn und die Federteller sind 
freigestellt, vorausgesetzt die Federn werden in 
Reihe eingebaut.

– Blattfedern:
Die Länge, Breite, Dicke und die vertikale Krüm-
mung sind freigestellt.

– Torsionsstäbe:
    Der Durchmesser ist freigestellt.

Die Freiheiten der Aufhängungsfedern erlauben 
es nicht, Art. 205 des Homologationsblattes (mi-
nimale Höhe von Radnabenmitte zur Unterkante 
des Radauschnittes) zu missachten. 

Im Falle eines Motors mit zwei parallelen Kompres-
soren muss jeder Kompressor bis zu einem maxi-
malen Einlassdurchmesser von 22,6 mm begrenzt 
sein.
Diesel-Motor:

Für Fahrzeuge mit Dieselmotor muss der Luftbe-
grenzer einen Innendurchmesser von maximal 35

mm und einen Außendurchmesser von 41 mm, 
unter den vorgenannten Bedingungen aufweisen 
(dieser Durchmesser muss jederzeit ohne Ankün-
digung überprüfbar sein).
Im Falle eines Motors mit zwei parallelen Kompres-
soren muss jeder Kompressor mit einem Luftbe-
grenzer mit einem max. Innendurchmesser von 
22,7 mm und einem max. Außendurchmesser von 
28,7 mm, unter gleichen Bedingungen wie oben 
beschrieben, versehen werden.

6.2 Kraftübertragung

6.2.1 Kupplung:
Die Kupplungsscheibe inklusive deren Gewicht ist 
freigestellt mit Ausnahme der Anzahl. Der Durch-
messer der Kupplungsscheibe darf vergrößert wer-
den.

6.2.2 Getriebe:
Das Innere des Getriebes ist freigestellt.
Die Zähnezahl und Übersetzungsverhältnisse müs-
sen, wie in Gruppe N homologiert, beibehalten 
werden.
Die Gelenke der Getriebebetätigung sind freige-
stellt. 
Das homologierte Schaltschema vom Serienmo-
dell muss beibehalten werden.

6.2.3 Differential:
Die Verwendung eines mechanischen Sperrdif-
ferentials ist erlaubt, vorausgesetzt dass es in das 
serienmäßige Gehäuse passt und als Ausstattungs-
variante (VO) homologiert ist.
Der Rampenwinkel und die Anzahl der Scheiben 
darf in Bezug auf das serienmäßige Differential 
oder des per Option Variant (VO) homologierte 
Differntial nicht geändert werden. Die Dicke der 
Scheiben darf jedoch modifiziert werden.
Um dessen Befestigung zu erlauben, kann der In-
nenraum des Original-Differentialgehäuses geän-
dert werden.
Ein „mechanisches Sperrdifferential“ bezeichnet 
jedes System, das rein mechanisch arbeitet, d.h. 
ohne Hilfe eines hydraulischen oder elektrischen 
Systems.
Eine Viskokupplung wird nicht als mechanisches 
System betrachtet.
Wenn das homologierte Fahrzeug mit einer Visko-
kupplung ausgestattet ist, darf dieses beibehalten 
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– Silentblöcke:
Ein Silentblock darf durch einen anderen Silent-
block freier Form mit einer Shore-Härte von max. 
80 (Typ A) ersetzt werden.

6.4 Räder und Reifen

6.4.1 Räder:
Die Räder sind freigestellt, sofern sie den homolo-
gierten maximalen Durchmesser (Position 801.a) 
und die homologierte maximale Breite (Position 
801.b) einhalten.
Die Verwendung von Rädern mit kleineren Dimen-
sionen ist erlaubt.
Geschmiedete Magnesium-Felgen sind verboten 
(gilt auch für Standard-Felgen).
Sie müssen durch die Kotflügel abgedeckt sein 
(gleiche Prüfmethode wie in Gruppe A, Artikel 255-
5.4), und die auf dem Homologationsblatt ange-
gebene maximale Spurweite muss berücksichtigt 
werden.
Radbefestigungen mit Bolzen können durch Be-
festigungen mit Schrauben und Muttern ersetzt 
werden (gemäß Zeichnung 3), vorausgesetzt, 
dass die Anzahl der Befestigungspunkte und der 
Durchmesser der schraubbaren Teile beibehalten 
werden.

– Feder-Dämpfer-Einheiten:
Die Verwendung von Feder-Dämpfer-Einheiten 
ist zulässig, falls das Fahrzeug serienmäßig damit 
nicht ausgestattet war und unter der Bedingung, 
dass die originale Feder entfernt wurde.

– Stoßdämpfer:
Die Stoßdämpfer sind frei, aber Anzahl, Typ (Te-
leskop-, Hebel- usw.), Arbeitsprinzip (Hydraulik, 
Reibung, kombiniert, usw.) und die Befesti-
gungspunkte müssen beibehalten werden. 
Die Verwendung von Lagern mit linearer Füh-
rung ist verboten (DMSB-Anmerkung: z. B. Line-
ar-Kugellager). Es sind nur Gleitlager als Führun-
gen zulässig.
Die Überprüfung der Wirkungsweise der Stoß-
dämpfer wird wie folgt durchgeführt:
Wenn die Federn bzw. die Drehstabfedern ent-
fernt sind, muss das Fahrzeug in weniger als 5 
Minuten bis zum Federanschlag absinken.
Die Dämpferbehälter (Ausgleichsbehälter, Druck-
speicher) dürfen an die unveränderte Fahrzeug-
karosserie befestigt werden.
Falls der Stoßdämpfer separate Flüssigkeitsbe-
hälter im Fahrgastraum oder im nicht vom Fahr-
gastraum getrennten Kofferraum hat, müssen 
diese Behälter ausreichend sicher befestigt sein 
und einen Schutz aufweisen. 
Unter der Voraussetzung das der Stoßdämpfer 
keine führenden Funktionen hat, darf der Silent-
block durch ein Uniballgelenk ersetzt werden.
Nur für Rallyes in Afrika: Ein Silentblock darf 
durch ein Uniballgelenk ersetzt werden, auch 
dann wenn der Stoßdämpfer führende Funktio-
nen hat.
Gasdruckstoßdämpfer sind vom Arbeitsprinzip 
her als Hydraulikdämpfer zu betrachten.
Stoßdämpfer des Typs Mc-Pherson: Wenn es, 
bei Mc-Pherson-Aufhängungen oder gleicharti-
gen Aufhängungen, zum Austausch des Dämp-
fungselementes notwendig ist, das Teleskopteil 
und/oder das Federbein (Dämpfer und Befesti-
gungssystem am Nabenträger) auszuwechseln, 
so müssen die Ersatzteile den Originalteilen 
mechanisch gleichwertig sein und die gleichen 
Befestigungspunkte haben.
Bei Mc-Pherson-Aufhängungen ist die Form und 
das Material des Federsitzes freigestellt.

– Hydropneumatische Radaufhängung:
Im Falle einer hydropneumatischen Radaufhän-
gung können die Maße, Form und Material der 
Federelemente (Kugel) geändert werden, aber 
nicht deren Anzahl.
Ein von außen regulierbares Ventil darf auf den 
Federelementen (Kugeln) hinzugefügt werden.

Die Radmuttern können durch andere Radmuttern 
aus eisenhaltigen Material ersetzt werden.
Hinzugefügte Luftextraktoren an den Rädern sind 
nicht zulässig.

6.4.2 Reifen:
Die Reifen sind freigestellt, vorausgesetzt sie kön-
nen auf diese Räder montiert werden.
Die Verwendung jeglicher Vorrichtungen, um die 
Leistungsfähigkeit des Reifens bei einem Innen-
druck gleich oder niedriger dem atmosphärischen 
Druck beizubehalten, ist verboten. dem inneren 
Teil des Reifens) darf nur mit Luft gefüllt sein.
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setzt werden, jedoch ist in diesem Fall ein diagona-
les Bremskreis-System (X-Form) oder das originale 
Bremssystem vorgeschrieben.
Es ist erlaubt die Position der hydraulischen Hand-
bremse zu ändern, vorausgesetzt, dass diese Positi-
on der im Gruppe-N-Homologationsblatt angege-
ben entspricht (z.B. am Mitteltunnel).

6.6 Lenkung

Die Verbindungsleitungen zwischen Servolen-
kungspumpe und Zahnstange dürfen durch Lei-
tungen gemäß Art. 253-3.2 ersetzt werden.

6.7 Karosserie

6.7.1 Karosserie außen
Radkappen müssen entfernt werden.
Es dürfen Scheinwerfer-Schutzvorrichtungen mon-
tiert werden, die ausschließlich der Abdeckung der 
Scheinwerferstreuscheibe dienen, ohne dass sie 
die Aerodynamik des Fahrzeugs beeinflussen.
Die Anbringung von Unterschutzvorrichtungen ist 
nur bei Rallyes erlaubt, vorausgesetzt, dass diese 
wirkliche Schutzvorrichtungen sind, die die Bo-
denfreiheit berücksichtigen, die abnehmbar sind 
und die ausschließlich dazu dienen, folgende Teile 
zu schützen: Motor, Kühler, Radaufhängung, Ge-
triebe, Kraftstoffbehälter, Kraftübertragung, Len-
kung, Auspuff und Feuerlöschbehälter.
Nur im Bereich vor der Vorderachse dürfen sich die 
Unterschutzvorrichtungen über die gesamte Brei-
te der Unterseite der vorderen Stoßfänger erstre-
cken.
Die Befestigungen des vorderen und hinteren 
Stoßfängers darf nicht geändert werden (zusätzli-
che Befestigungen sind nicht erlaubt).
Zusätzliche Befestigungen für Karosserieteile 
(Stoßfänger, Kotflügelverbreiterungen usw.) sind 
erlaubt (zusätzlich zu den ursprünglichen Befesti-
gungen, die beibehalten werden müssen).
Der Verschlussdeckel des Kraftstoffbehälters kann 
beliebig gesichert werden.
Der Austausch der vorderen und hinteren Schei-
benwischerblätter ist zulässig.
Geräuschdämmende Kunststoffteile dürfen aus 
dem Inneren der Radhäuser entfernt werden. Die-
se Kunststoffteile dürfen auch durch Aluminiumo-
der Plastikteile gleicher Form ersetzt werden.
Schutzvorrichtungsteile aus Kunststoff, die unter 
der Karosserie angebracht sind (vom Luftstrom 
berührt), dürfen entfernt werden. Das Reifeninnere 
(Raum zwischen der Felge und 6.7.2 Fahrgastraum
Die Vordersitze dürfen nach hinten versetzt wer-
den, jedoch nicht über die vertikale Ebene hinaus, 
die durch die Vorderkante des originalen Rücksit-
zes gebildet wird.

6.4.3 Ersatzrad:
Das (die) Ersatzrad (Ersatzräder) ist (sind) vorge-
schrieben, wenn dies im Homologationsblatt auf-
geführt ist.
Das Ersatzrad darf in den Innenraum des Fahr-
gastraumes versetzt werden, unter der Bedingung, 
dass es dort sicher befestigt ist und dass es nicht 
in dem für Fahrer oder Beifahrer vorgesehenen 
Raum, eingebaut wird.

6.5 Bremsen

Mit Ausnahme der erlaubten Änderungen dieses 
Artikels müssen die Bremsen original sein oder als 
Ausstattungsvariante (VO) homologiert sein.
Die elektronische Steuereinheit der Bremsanlage 
ist freigestellt; muss jedoch komplett austauschbar 
mit der serienmäßigen Einheit sein (das bedeutet, 
das Bremssystem muss auch dann funktionieren, 
wenn die Steuereinheit durch die serienmäßige 
Einheit ersetzt wird).
Sensoren und Schalter auf der „Input“-Seite müs-
sen serienmäßig sein, ebenso ihre Funktion.
Es dürfen keine Sensoren hinzugefügt werden und 
sei es auch nur zur Datenaufzeichnung.
Elektrische Leitungen dürfen nicht modifiziert wer-
den.
Die Bremsbeläge und deren Befestigung (genietet, 
geklebt etc.) sind freigestellt, vorausgesetzt die 
Reibfläche wird auf keinen Fall erhöht.
Die Schutzbleche können entfernt oder gebogen 
werden.
Im Falle eines mit Servobremse ausgestatteten 
Fahrzeugs, darf diese Vorrichtung abgeschaltet 
oder durch eine homologierte Variante (VONach-
trag) ersetzt werden. Dies gilt auch für Anti-Blocki-
er-Bremssysteme.
Falls das Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) abge-
schaltet oder entfernt ist, ist die Verwendung eines 
mechanischen Verteilers für die Hinterachsbremse, 
welcher vom Hersteller als VO homologiert wurde, 
zulässig.
Es ist erlaubt, eine Feder in die Bohrung der Brems-
sättel hinzuzufügen und die Dichtung sowie Staub-
abdeckung des Bremssattels zu ersetzen.
Bremsleitungen dürfen gegen Leitungen ausge-
tauscht werden, die der Luftfahrt-Norm entspre-
chen.
Die Hinzufügung einer Vorrichtung, welche den 
von den Bremsscheiben und/oder den Rädern auf-
genommenen Schmutz abschabt, ist zulässig.

6.5.1 Handbremse:
Die mechanische Handbremse darf durch ein in 
Gruppe N homologiertes hydraulisches System er-
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Der hierbei verbindliche Messpunkt am Vorder-
sitz wird durch die Höhe der Rückenlehne ohne 
Kopfstütze gebildet, und falls die Kopfstütze im 
Sitz integriert ist, durch den hintersten Punkt der 
Schulterpartie des Fahrers.
Die Rücksitze dürfen entfernt werden.
Die hinteren Sicherheitsgurte dürfen entfernt wer-
den.

6.7.2.1 Sollte der Kraftstofftank im Kofferraum eingebaut 
und die Rücksitze entfernt sein, muss eine feuer-
feste und flüssigkeitsdichte Abschottung den Fahr-
gastraum vom Kraftstoffbehältern trennen.
Im Falle von 2-Volumen-Fahrzeugen ist es möglich, 
eine nicht-tragende Trennwand aus transparen-
tem, nicht-brennbaren Kunststoff zwischen Fahr-
gastraum und Tank zu verwenden.

6.7.2.2 Armaturenbrett:
Das Armaturenbrett und die Mittelkonsole müssen 
original bleiben.

6.7.2.3 Türen – Seitenverkleidung:
Es ist erlaubt, dass Geräuschdämmmaterial von 
den Türen zu entfernen, vorausgesetzt, dass dies 
nicht die Form der Tür verändert.
a) Es ist erlaubt, die Verkleidung von den Türen, 

zusammen mit deren Seitenaufprallstreben zu 
entfernen, um eine Flankenschutzstruktur aus 
feuerfestem Verbundmaterial, einzubauen.
Die Mindestausführung dieser Struktur muss mit 
der nachstehenden Zeichnung (255-14) überein-
stimmen.
Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch 
für die Verkleidung, welche sich unterhalb der 
hinteren Seitenscheiben von 2-türigen Fahrzeu-
gen, befindet.
Die minimale Höhe der Tür-Seitenschutzplatten 
muss sich von der Türunterkante bis zur maxima-
len Höhe des Flankenschutzes (Türstrebe) erstre-
cken.
DMSB-Hinweis: Die max. Höhe entspricht der Posi-
tion des halben Türausschnittes.

b) Wenn die Originalstruktur der Türen nicht ver-
ändert wurde (Entfernung, auch teilweise, von 
Streben oder Verstärkungen), dürfen die Tür-
verkleidungen aus mindestens 0,5 mm dickem 
Metallblech, aus mindestens 1 mm dicker Kohle-
faser oder aus einem anderen, mindestens 2 mm 
dickem festen und nicht brennbarem Material 
bestehen.
Die minimale Höhe der Tür-Seitenschutzplatten 
muss sich von der Türunterkante bis zu maximalen 
Höhe des Flankenschutzes (Türstrebe) erstrecken.
Es ist erlaubt, elektrische Fensterheber durch me-
chanische zu ersetzen. Es ist erlaubt, mechani-
sche Fensterheber durch elektrische zu ersetzen.

6.7.2.4 Fahrzeugboden:
Der Teppichboden ist freigestellt und darf somit 
entfernt werden.

6.7.2.5 Anderes Geräuschdämmmaterial und Verkleidun-
gen:
Anderes Geräuschdämmmaterial und Verkleidun-
gen, außer jene, die in Artikel 6.7.2.3. (Türen) und 
6.7.2.2. (Armaturenbrett) aufgeführt sind, dürfen 
entfernt werden.

6.7.2.6 Heizung:
Die originale Heizungsausrüstung muss beibehal-
ten werden.
Folgenden Teile der Klimaanlage dürfen entfernt 
werden: Kondensator und Zusatzlüfter, Flüssig-
keitstank, Verdampfer und Lüfter, Expansionsven-
til, sowie alle Leitungen, Verbindungen, Schalter, 
Sensoren und Betätigungen, die für die Betätigung 
des Systems notwendig sind. 
Nur wenn das Antriebssystem vollständig unab-
hängig von jedem anderen System ist, darf der 
Kompressor der Klimaanlage entfernt werden.
Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Entfernung 
des Kompressors der Klimaanlage als VO homolo-
giert sein.
Der Kompressor darf stillgelegt werden.
Werden einzelne Teile mit der Heizung gemeinsam 
genutzt, so müssen diese beibehalten werden.

6.7.2.7 Die herausnehmbare hintere Hutablage in 2-Volu-
men-Fahrzeugen darf entfernt werden.

6.7.3 Zusätzliches Zubehör:
Ohne Einschränkung ist alles Zubehör erlaubt, das 
keinerlei Einfluss auf das Fahrzeugverhalten des 
Wagens ausübt, zum Beispiel Zubehör, das der 
Verschönerung oder Bequemlichkeit im Wagenin-
neren dient (Beleuchtung, Heizung, Radio, etc.). 
Dieses Zubehör darf keinesfalls, auch nicht indi-
rekt, Einfluss auf die Motorleistung, Lenkung Kraft-
übertragung, Bremsen oder Straßenlage ausüben.

Zeichnung 255-14
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Im letztgenannten Fall beträgt die maximale Ent-
fernung zwischen einem Verankerungspunkt der 
Strebe und dem oberen Gelenkpunkt 150 mm 
(siehe Zeichnungen 255-2 und 255-4) Abgesehen 
von diesen Punkten darf die Strebe nicht an dem 
Fahrzeugaufbau oder den mechanischen Teilen 
verankert sein.
Falls das Serienfahrzeug mit einer Verstärkungs-
strebe ausgestattet ist, so ist es zulässig diese zu 
entfernen oder durch eine andere, den vorstehen-
den Bestimmungen entsprechende, Verstärkungs-
strebe zu ersetzen.
Die Verstärkung des aufgehängten Teils ist erlaubt, 
wenn es sich um Material handelt, das der ursprüng-
lichen Form folgt und mit ihr in Berührung ist.

6.7.5 Falls das Ersatzrad ursprünglich in einer geschlos-

Die Aufgabe aller Bedienungsorgane muss diejeni-
ge bleiben, die vom Hersteller vorgesehen ist. 
Es ist erlaubt, sie anzupassen, um sie im Gebrauch 
einfacher oder besser erreichbar zu machen, zum 
Beispiel Verlängerung des Handbremshebels, zu-
sätzlicher Belag auf dem Bremspedal, etc.
Folgendes ist erlaubt:
1) Messinstrumente wie zum Beispiel Tachometer 

etc. dürfen eingebaut oder ersetzt werden und 
auch andere Funktionen erfüllen. Solche Instal-
lationen dürfen keinerlei Risiko darstellen. Der 
Tachometer darf jedoch nicht entfernt werden, 
wenn die zusätzlichen Regelungen der Veran-
staltung dies verbieten.

2) Die Hupe kann ausgetauscht und/oder durch 
eine zusätzliche ergänzt werden, die in der 
Reichweite des Beifahrers liegt.
Die Hupe ist auf geschlossenen Strecken nicht 
vorgeschrieben.

3) Der Arretierungsmechanismus der Handbremse 
darf entfernt werden, um ein sofortiges Lösen zu 
ermöglichen (Fly-off-Handbremse)

4) Das Lenkrad ist freigestellt.
Das Lenkradschloss darf funktionsuntüchtig ge-
macht werden.
Der Schnelllösemechanismus muss aus einem 
zur Lenkradachse konzentrischen Flansch beste-
hen, der durch Eloxierverfahren gelb oder durch 
eine andere dauerhafte gelbe Beschichtung ge-
kennzeichnet und an der Lenksäule hinter dem 
Lenkrad eingebaut ist.
Das System muss durch Ziehen des Flansches 
entlang der Lenkradachse ausgelöst werden.

5) Zusätzliche Fächer dürfen zum Handschuhfach 
und zusätzliche Taschen in den Türen hinzuge-
fügt werden, sofern sie an den Original-Verklei-
dungen angebracht werden.

6) Isoliermaterial darf hinzugefügt werden, um 
die Insassen oder Teile vor Feuer oder Hitze zu 
schützen.

6.7.4 Verstärkungen
Verstärkungsstreben dürfen an den Befestigungs-
punkten der Aufhängung am Fahrzeugaufbau 
oder am Fahrgestell derselben Achse auf beiden 
Seiten der Längsachse des Fahrzeugs montiert 
werden, vorausgesetzt, dass sie abnehmbar und 
mit Schrauben befestigt sind.
Die Entfernung zwischen einem Befestigungspunkt 
der Aufhängung und einem Verankerungspunkt 
der Strebe darf 100 mm nicht überschreiten, es sei 
denn, es handelt sich um eine mit der Überrollkä-
fig zugelassene Querstrebe oder um eine obere 
Strebe, die an einer Mc-Pherson-Aufhängung oder 
ähnlichem befestigt wird.

Zeichnung 255-2
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6.8 Elektrisches System

– Batterie: Das Fabrikat, die Kapazität und Kabel 
der Batterie sind freigestellt. Die Spannung und 
der Unterbringungsort müssen unverändert blei-
ben.
Im Fahrgastraum ist ein Unterbrechungsschalter, 
der mit der Batterie verbunden ist, erlaubt.

– Lichtmaschine: Eine stärkere Lichtmaschine darf 
eingebaut werden. Eine Gleichstromlichtmaschi-
ne kann nicht durch eine Drehstromlichtmaschi-
ne ersetzt werden und umgekehrt.

– Beleuchtung: Maximal 6 zusätzliche Scheinwerfer 
–  und die entsprechenden Relais – sind unter der 
Bedingung erlaubt, dass dies nach den Gesetzen 
des Landes zulässig ist.
– DMSB-Anmerkung: Nach der in Deutschland 

geltenden StVZO sind max. 6 Scheinwerfer zu-
lässig (ausgenommen Standlicht, Blinkleuchten, 
Markierungsleuchten).

– Falls die serienmäßigen Nebelscheinwerfer beibe-
halten werden, zählen diese mit als Scheinwerfer.
Sie dürfen nicht in die Karosserie eingelassen wer-
den.
Scheinwerfer und andere außenliegende Be-
leuchtungseinrichtungen müssen immer in Paa-
ren vorhanden sein.

– Die Originalscheinwerfer dürfen außer Betrieb 
gesetzt und mit Klebeband überklebt werden.
Sie dürfen in Übereinstimmung mit diesem Arti-
kel durch andere Scheinwerfer ersetzt werden.

– Die Montage eines Rückfahrscheinwerfers ist 
erlaubt, vorausgesetzt, dass er nur bei Lage des 
Gangschalthebels in Rückwärtsgangstellung 

funktioniert und dass die diesbezüglichen ge-
setzlichen Vorschriften erfüllt sind.

– Sicherungen: Zusätzliche Sicherungen im Strom-
kreis sind erlaubt.

6.9 Kraftstoffkreislauf

Wenn der Originalkraftstoffbehälter mit einer elek-
trischen Pumpe und einem innenliegenden Filter 
ausgestattet ist, darf bei Benutzung eines FT3-
1999, FT3.5 oder FT5-Kraftstoffbehälters oder eines 
anderen, vom Fahrzeughersteller für das betreffen-
de Fahrzeug homologierten Kraftstoffbehälters, 
ein Filter und eine Pumpe, mit identischen Eigen-
schaften wie die der homologierten, außerhalb des 
Kraftstoffbehälters angebracht werden.
Diese Teile müssen in angemessener Weise ge-
schützt werden.
Die Anbringung einer zweiten Kraftstoffpumpe ist 
erlaubt, aber es darf sich hierbei nur um eine Ersatz-
pumpe handeln, d. h., sie darf nicht zusätzlich zur er-
laubten Kraftstoffpumpe in Betrieb sein. Sie darf nur 
anschließbar sein, wenn das Fahrzeug nicht in Bewe-
gung ist und nur mittels rein mechanischer Vorrich-
tungen, die sich neben den Pumpen befinden. 
Die Einfüllöffnungen dürfen nicht in den Scheiben 
angebracht werden.
Die Kraftstoffleitungen müssen durch Leitungen aus 
dem Flugzeugbau ersetzt werden, falls ein FT3-1999, 
FT3.5 oder FT5-Kraftstoffbehälter benutzt wird, wo-
bei die Führung dieser Leitungen freigestellt ist.
Sollte der serienmäßige Kraftstoffbehälter benutzt 
werden, ist dies freigestellt.
Es ist zulässig 2 Bohrungen mit einem maximalen 
Durchmesser von 60 mm oder einer adäquaten 
Fläche in den Fahrzeugboden einzubringen unter 
der Voraussetzung, dass diese ausschließlich der 
Durchführung von Leitungen zur Befüllung bzw. 
Entleerung des Kraftstoffbehälters dienen.
Das Gesamtvolumen der Kraftstoffbehälter darf 
das in Position 401.d des Homologationsblattes 
der Gruppe N angegebene Volumen nicht über-
schreiten, ausgenommen in Rallyes, falls das Fahr-
zeug mit einem FT3-1999, FT3.5 oder FT5-Sicher-
heitskraftstoffbehälter ausgerüstet ist. In diesem 
Fall darf das Gesamtvolumen der Kraftstoffbehäl-
ter folgende Werte in Abhängigkeit vom Hubraum 
nicht überschreiten:
bis 700 ccm  60 l
über 700 ccm bis 1000 ccm 70 l
über 1000 ccm bis 1400 ccm 80 l
über 1400 ccm  95 l
Bei 2-Volumen-Fahrzeugen mit einem Kraftstoff-
tank im Kofferraum, die seit dem 1. 1. 1998 ho-
mologiert wurden, muss eine feuerfeste und flüs-
sigkeitsdichte Struktur den Kraftstofftank und die 
Einfüllöffnungen umgeben.

senen Mulde aufbewahrt ist, und dieses Rad durch 
ein breiteres bezüglich der Lauffläche ausgetauscht 
wird (siehe Art. 6.4), das sich an dieser Stelle befin-
det, so ist es erlaubt, von der Radabdeckung eine 
kreisförmige Fläche zu entfernen, die der Größe 
des Durchmessers des neuen Rades entspricht 
(siehe Zeichnung 254-2).

Zeichnung 254-2
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Es ist erlaubt, unter Beachtung des Art. 252- 2.2 
der „Allgemeinen Bestimmungen für die Grup-
pen N, A und B“ das Fahrzeuggewicht durch Bal-
last zu ergänzen.

b) Nur bei Rallyes: das Fahrzeugmindestgewicht un-
ter den im Art. 7.1a) definierten Bedingungen mit 
Besatzung (Fahrer + Beifahrer + vollständige Aus-
rüstung des Fahrers und des Beifahrers) ist: das in 
Artikel 7.1a) festgelegte Mindestgewicht + 150 kg.

7.2 Motor

7.2.1 Schwungscheibe
Es ist erlaubt, eine als Gruppe N-Option Variant 
(VO) homologierte Motor-Schwungscheibe zu ver-
wenden.

7.2.2 Kühlsystem
Es ist erlaubt, die Leitungen, den Kühler und das/
die Kühlergebläse zu verwenden, welche als Grup-
pe N-Option Variant (VO) homologiert sind.

7.2.3 Datenaufzeichnung
Ein Datenaufzeichnungssystem ist auch dann er-
laubt, wenn das Serienfahrzeug nicht damit ausge-
rüstet ist. Es darf ausschließlich angeschlossen sein:
– an serienmäßige Sensoren
– an den folgenden Sensoren, welche hinzugefügt 

werden dürfen: Wassertemperatur, Öltemperatur, 
Öldruck und Motordrehzahl. 

Jeder Datenaustausch mit dem Fahrzeug mit einer 
anderen Methode als eine Kabelverbindung oder 
Chipkarte ist verboten.

7.2.4 Anti-Lag-System (ALS)
Ein Schalter und ein Kabelstrang darf zur einzigen 
Verwendung der Aktivierung des Anti-Lag-Systems 
hinzugefügt werden.

7.2.5 Wassersprühsystem für den Intercooler
Es ist erlaubt, ein Wassersprühsystem zu verwen-
den, welches als Gruppe N-Option Variant (VO) 
homologiert ist.

7.2.6 Turbolader
Es ist erlaubt, ein Turbolader zu verwenden, wel-
cher als Gruppe N-Option Variant (VO) homolo-
giert ist.

7.3 Kraftübertragung

7.3.1 Kupplung
Es ist erlaubt, eine als Gruppe N-Option Variant 
(VO) homologierte Druckplatte als auch der Betä-
tigungen zu verwenden.

7.3.2 Getriebebetätigung
Es ist erlaubt, eine als Gruppe N-Option Variant 
(VO) homologierte Betätigung zu verwenden.

7.3.3 Vordere und hintere Differentiale
Ausschließlich mechanische Sperrdifferentiale mit 

Bei 3-Volumen-Fahrzeugen, die seit dem 1. 1. 1998 
homologiert wurden, muss eine feuerfeste und 
flüssigkeitsdichte Abschottung den Fahrgastraum 
vom Kraftstofftank trennen. Dennoch wird emp-
fohlen, dass diese flüssigkeitsdichte Abschottung 
durch eine flüssigkeitdichte Struktur wie bei 2-Vo-
lumen-Fahrzeugen ersetzt wird.

6.10 Wagenheber und Schlagschraubmaschine

Die Aufnahmepunkte dürfen verstärkt, verlegt und 
in ihrer Anzahl erhöht werden. Diese Änderungen 
gelten ausschließlich für die Aufnahmepunkte des 
Wagenhebers.
Der Wagenheber darf ausschließlich per Hand be-
nutzt werden (entweder vom Fahrer oder Beifah-
rer), insbesondere ohne Hilfe von Systemen mit 
hydraulischer, pneumatischer oder elektrischer 
Energiequelle.
Die Schlagschraubmaschine darf nicht für das Ent-
fernen von mehr als einer Radmutter zur gleichen 
Zeit ausgelegt sein.

6.11 Überollkägige

Der Überrollkäfig eines jeden Fahrzeugs mit einem 
Einstufungshubraum über 2000 ccm, welches nach 
dem 1. 1. 2006 homologiert wurde, muss ein ASN-
Zertifikat oder eine FIA-Homologation aufweisen.

7. Fahrzeuge mit einem Einstufungshubraum über 

2000 ccm

Die folgenden Artikel gelten nur für Fahrzeuge mit 
einem Einstufungshubraum über 2000 ccm.

7.1 Mindestgewicht (nur für Allrad-Fahrzeuge)

a) Nur für Rallyes und für nach dem 1. 1. 2006 
homologierte Fahrzeuge: Das Mindestgewicht 
unter folgenden Bedingungen ist auf 1350 kg 
festgelegt:
– dies ist das tatsächliche Gewicht des Fahrzeuges 

ohne Fahrer/Beifahrer und ohne deren Ausrüs-
tung und mit maximal einem (1) Ersatzrad;

– falls zwei Ersatzräder an Bord mitgeführt wer-
den, muss das zweite Ersatzrad vor der Wie-
gung entfernt werden.

Zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung darf das 
Fahrzeug weniger als das in diesem Artikel fest-
gelegte Mindestgewicht wiegen.
Bei Streitigkeiten kann bei der Wägung die ge-
samte Ausrüstung von Fahrer und Beifahrer, ein-
schließlich der Helme – mit Ausnahme von nicht 
im Helm eingebauten Kopfhörern, welche im 
Fahrzeug verbleiben können - entfernt werden.
Im Zweifelsfall, mit Ausnahme bei Rallyes, dürfen 
die Technischen Kommissare die Behälter für Ver-
brauchsflüssigkeiten entleeren, um das Gewicht 
zu überprüfen.
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– Für Schotter-Rallyes gelten für Felgen die Maxi-
malabmessungen 7” x 15”.

– Falls es in der Veranstaltungsausschreibung auf-
geführt ist, gelten für Felgen die Maximalabmes-
sungen von 5,5” x 16” (z. B. für Schnee-Rallyes).

– Für Asphalt-Rallyes gelten für Felgen die Maxi-
malabmessungen 8” x 18”. Das Material der Fel-
gen ist freigestellt, vorausgesetzt es handelt sich 
um Guss und das Mindestgewicht von 8,9 kg für 
eine 8” x 18”-Felge wird eingehalten.

– Es ist verboten, Luftextraktoren an den Rädern 
anzubringen.

7.7 Lenkung

Die Verwendung eines per VO-Nachtrag homolo-
gierten Ölkühlers für die Servo-Lenkung ist zuläs-
sig.

7.8 Hintere Seitenscheiben

Im Falle von 4- bzw. 5-türigen Fahrzeugen darf der 
Hebemechanismus für die hinteren Seitenscheiben 
durch eine Vorrichtung ersetzt werden, welche die 
hinteren Seitenscheiben in geschlossener Position 
halten.

Änderungen für 2011
Die folgenden Texte werden ab 01.01.2011 im Art. 254 auf-
genommen.
„6.1Motor
- Motorabdeckungen aus Plastikmaterial, …

Falls das Fahrzeug mit einer motorangetriebenen Dros-
selklappe ausgestattet ist, kann diese durch ein Drossel-
klappensystem mit mechanischer Betätigung, welches 
in Gruppe N homologiert ist, ersetzt werden.

- Die Schrauben und Bolzen dürfen geändert werden, vo-
rausgesetzt die neuen Teile bestehen aus eisenhaltigem 
Material.

- Die Befestigungssysteme für Motorleitungen (Kühl-, 
Austauscher-, Ansaug-, Öl-Leitungen etc.) dürfen ausge-
tauscht werden.“

„7.6Räder und Reifen
Die kompletten Räder sowie die Spurweite …
Die Felgen müssen zwingend aus Guss- oder Press-Stahl-
Material gefertigt sein.

- Für Schotter-Rallyes gelten für Felgen die Maximalab-
messungen 7“ x 15“.
Wenn die Felgen nicht aus Aluminiumguss bestehen, be-
trägt das Mindestgewicht für die Größen 6,5“ x 5“ und 7“ 
x 15“ jeweils 8,6 kg.

- Falls es in der Veranstaltungsausschreibung aufgeführt 
ist, gelten für Felgen die Maximalabmessungen von 5,5“ 
x 16“ (z.B. für Schnee-Rallyes). …“

Tellerscheiben sind zulässig.  Mechanische Sperr-
differentiale mit Tellerscheiben müssen:
– entweder von einem Serienmodel kommen
    oder
– als Gruppe N-Option Variant (VO) homologiert 

sein.
Ein mechanisches Sperrdifferential ist jedes Sys-
tem, welches ausschließlich mechanisch arbeitet 
ohne Unterstützung eines hydraulischen oder 
elektrischen Systems.
Eine Viskosekupplung wird nicht als ein mechani-
sches System betrachtet.
Jegliche Differentiale mit elektronischer Steuerung 
ist verboten.
Die Anzahl und der Typ der Scheiben sind frei.

7.3.4 Schmierung
Getriebe und Differential: Eine zusätzliche Schmie-
rung und Ölkühlung ist erlaubt, vorausgesetzt die-
se ist als Option Variant (VO) homologiert.

7.4 Radaufhängung

7.4.1 Obere Stützlagerplatten
Es ist erlaubt, als Gruppe N-Option Variant (VO) ho-
mologierte obere Stützlagerplatten zu verwenden.

7.4.2 Stabilisatoren
Es ist erlaubt, als Gruppe N-Option Variant (VO) ho-
mologierte Stabilisatoren zu verwenden.

7.5 Bremsen

7.5.1 Bremsscheiben
Es ist erlaubt, als Gruppe N-Option Variant (VO) ho-
mologierte Bremsscheiben zu verwenden.

7.5.2 Bremssättel
Es ist erlaubt, als Gruppe N-Option Variant (VO) ho-
mologierte Bremssättel zu verwenden.

7.5.3 Bremsenkühlung
Es ist erlaubt, als Gruppe N-Option Variant (VO) ho-
mologierte Bremsenkühl-Kanäle zu verwenden.

7.6 Räder und Reifen

Die kompletten Räder sowie die Spurweite sind 
freigestellt, vorausgesetzt, sie können in der ur-
sprünglichen Karosserie untergebracht werden, 
d. h. dass der obere Teil des kompletten Rades, der 
senkrecht über der Radmitte liegt, von der Karosse-
rie überdeckt sein muss, wenn die Messung senk-
recht durchgeführt wird. 
Radbefestigungen mit Bolzen können durch Be-
festigungen mit Schrauben und Muttern ersetzt 
werden.
Die Benutzung von Reifen, die für Motorräder vor-
gesehen sind, ist verboten.
Die Felgen müssen, mit Ausnahme von 8”x18”-

Felgen für Asphalt-Rallyes, aus Aluminiumguss 

oder Stahl gefertigt sein.
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